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20340

Verordnung
zur Übertragung der Disziplinarbefugnisse bei 

 Ruhestandsbeamtinnen und  Ruhestandsbeamten 
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur 

und Wissenschaft (Ruhestandsdisziplinar-
zuständigkeits verordnung – MKW-RDiszZustVO)

Vom 21. Februar 2019

Auf Grund des § 17 Absatz 5 Satz 2, des § 32 Absatz 2 
Satz 2, des § 76 Absatz 5 und des § 81 Satz 2 des Landes-
disziplinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S.  624) verordnet das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft:

§ 1
Ausübung der Disziplinarbefugnisse bei 

 Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten

Für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte der 
Hochschulen im Sinne von §  1 Absatz  2 und 3 und 
§  2  des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) in der jeweils geltenden Fassung wer-
den die Befugnisse der obersten Dienstbehörde zur Aus-
übung von Disziplinarbefugnissen auf die vor Beginn 
des Ruhestandes nach §  33 Absatz  2 des Hochschul-
gesetzes jeweils zuständige dienstvorgesetzte Stelle 
übertragen.

§ 2
Befugnisse des Ministeriums im Einzelfall

Die Unterrichtungspfl icht nach § 17 Absatz 1 Satz 1 des 
Landesdisziplinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S.  624) in der jeweils geltenden Fassung und die 
Befugnisse des Ministeriums als oberste Dienstbehörde 
nach § 17 Absatz 1 Satz 2, § 33 Absatz 3, § 35 Absatz 2 
und § 77 Absatz 1 des Landesdisziplinargesetzes bleiben 
unberührt. 

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 1. März 2029 außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. Februar 2019

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2019 S. 122

2120

Verordnung
zur Sicherstellung der hausärztlichen  Versorgung 
in Bereichen besonderen  öffentlichen Bedarfs des 

Landes Nordrhein-Westfalen
(Landarztverordnung – LAG-VO)

Vom 21. Februar 2019

Auf Grund des §  6 des Landarztgesetzes Nordrhein- 
Westfalen vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 802) ver-
ordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft und dem Ministerium der Finanzen:

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anforderungen, das Verfah-
ren und die Zuständigkeit für die Zulassung zum Stu-

diengang Medizin an den Hochschulen in der Träger-
schaft des Landes im Rahmen der Vorabquote gemäß § 1 
Absatz 1 des Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetzes 
vom 31. Januar 2017 (GV. NRW. S. 239) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit Artikel 9 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  2 des Staatsvertrags über die gemein-
same Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 
2016 (Anlage zu GV. NRW. S. 239), im Folgenden Staats-
vertrag genannt, sowie in Verbindung mit §  2 Satz  1 
Nummer  1 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 802) in der jeweils 
geltenden Fassung. Sie regelt weiter die Durchsetzung 
der damit verbundenen Verpfl ichtungen gemäß § 2 Satz 1 
Nummer  2 und §  4 des Landarztgesetzes Nordrhein- 
Westfalen.

§ 2 
Besonderer öffentlicher Bedarf

Das für Gesundheit zuständige Ministerium, im Folgen-
den Ministerium genannt, stellt unter Berücksichtigung 
der Prognoserechnungen der Kassenärztlichen Vereini-
gungen den besonderen öffentlichen Bedarf gemäß §  3 
des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen fest, gibt ihn 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt und überprüft ihn in regelmäßigen Abständen. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln dem 
Ministerium jährlich Prognoserechnungen auf Grund-
lage der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohner- 
und Arztzahlen und der aktuellen hausärztlichen Alters-
struktur.

§ 3 
Zuständige Stelle

Zuständige Stelle im Sinne dieser Verordnung ist das 
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG).

§ 4
Vertragliche Verpfl ichtung und Vertragsstrafe

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber verpfl ichtet sich 
vertraglich gegenüber dem Land, 

1.  nach Abschluss des Studiums eine Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen zu absolvieren, die nach §  73 
Absatz 1 a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1988, BGBl.  I S.  2477, 2482), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2018 (BGBl.  I S.  2394) geändert worden ist, 
zur Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung be-
rechtigt, 

2.  nach Abschluss der Weiterbildung eine vertragsärztli-
che Tätigkeit aufzunehmen und für eine Dauer von 
zehn Jahren in den Bereichen auszuüben, für die das 
Land im Zusammenwirken mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen einen besonderen öffentlichen Bedarf 
gemäß § 2 festgestellt hat und

3.  eine Strafzahlung in Höhe von 250 000 Euro an das 
Land zu leisten, wenn sie oder er einer ihrer Verpfl ich-
tungen gemäß Nummer 1 oder 2 nicht oder nicht un-
verzüglich nachkommt. 

Die Wirksamkeit der Verpfl ichtung nach Satz  1 steht 
unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Bewerbe-
rin oder der Bewerber im Auswahlverfahren nach §§  6 
bis 8 ausgewählt und zum Studium zugelassen wird.

(2) Die vertragsärztliche Tätigkeit gemäß Absatz  1 
Satz 1 Nummer 2 wird in Vollzeit erbracht. Die zustän-
dige Stelle kann auf Antrag aufgrund von besonderen 
sozialen, gesundheitlichen oder familiären Gründen eine 
Tätigkeit in Teilzeit zulassen. 

§ 5 
Antragsverfahren

(1) Zulassungsanträge im Rahmen der Vorabquote 
gemäß § 1 sind an die zuständige Stelle zu richten. 

(2) Der Zulassungsantrag für das Wintersemester muss 
im ersten Verfahrensjahr bis zum 30. April 2019, in den 
Folgejahren jeweils bis zum 31. März und für das Som-
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mersemester jeweils bis zum 30. September bei der 
 zuständigen Stelle eingegangen sein. Hierbei handelt 
es  sich um Ausschlussfristen. Der Antrag kann bis zum 
30. Juni des jeweiligen Jahres für das Wintersemester 
und bis zum 30. Dezember für das Sommersemester 
schriftlich zurückgenommen werden.

(3) Die zuständige Stelle bestimmt die Unterlagen, die 
dem Zulassungsantrag beizufügen sind, sowie deren 
Form. Bei Nachweisen, die nicht in deutscher Sprache 
vorliegen, kann eine amtliche deutsche Übersetzung ver-
langt werden, bei ausländischen Ausbildungsabschlüssen 
oder einer nicht nach deutschem Recht erworbenen 
Hochschulzugangsberechtigung kann die zuständige 
Stelle bestimmen, in welcher Form die Gleichwertigkeit 
nachzuweisen ist. 

(4) Der Zulassungsantrag muss der zuständigen Stelle 
vor Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 genannten Fristen als 
elektronisch ausgefülltes Antragsformular sowie als aus-
gedruckter und unterschriebener Zulassungsantrag mit 
den Nachweisen und der in zweifacher Ausfertigung 
ausgedruckten und unterschriebenen Verpfl ichtungser-
klärung zugegangen sein. Fällt das Ende einer in Ab-
satz  2 genannten Frist auf einen Sonntag, gesetzlichen 
Feiertag oder Samstag, so endet die Frist mit dem Ablauf 
des entsprechenden Tages und verlängert sich nicht bis 
zum Ablauf des nächstfolgenden Werktags.  

(5) Die zuständige Stelle ist nicht verpfl ichtet, den Sach-
verhalt von Amts wegen zu ermitteln. 

§ 6
Auswahlverfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die nach Artikel 9 Ab-
satz  1 Satz  1 Nummer  2 des Staatsvertrags in Verbin-
dung mit § 2 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen 
einen Studienplatz erhalten sollen, werden nach Maß-
gabe des §  5 Absatz  2 des Landarztgesetzes Nord-
rhein-Westfalen ausgewählt. Weitere Kriterien werden 
im Rahmen des Auswahlverfahrens nicht berücksichtigt.

(2) Das für die Festsetzung von Zulassungszahlen für die 
Vergabe von Studienplätzen zuständige Ministerium teilt 
der zuständigen Stelle zum 15. April für das bevorste-
hende Wintersemester und zum 15. Oktober für das be-
vorstehende Sommersemester die Zahl der voraussicht-
lich zu vergebenden Studienplätze an den einzelnen Stu-
dienorten mit.

(3) Das Auswahlverfahren gemäß § 5 des Landarztgeset-
zes Nordrhein-Westfalen besteht aus einer Bewertung 
der Kriterien gemäß §  5 Absatz  2 Satz  1 Nummern 1 
bis  3 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen (Vor-
leistungen) und dem standardisierten und strukturierten 
Auswahlgespräch gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen (Auswahlge-
spräch).

(4) Als strukturierter fachspezifi scher Studierfähigkeits-
test gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Landarztgesetzes 
Nordrhein-Westfalen wird der von der ITB Consulting 
GmbH, Bonn, bereitgestellte Test für Medizinische Stu-
diengänge (TMS) anerkannt.

(5) In dem Auswahlgespräch gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer  4 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen 
werden die sozial-kommunikativen Kompetenzen und 
die fachspezifi sche persönliche Eignung der Bewerberin-
nen und Bewerber auf der Grundlage standardisierter 
Interviews und Simulationen bewertet.

§ 7
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 6 Absatz 1 richtet sich in aufsteigender Reihen-
folge nach dem Mittelwert ihrer Rangplätze für die Vor-
leistungen und für das Auswahlgespräch (Listenplatz). 
Stimmen Bewerberinnen und Bewerber in dem Mittel-
wert gemäß Satz 1 überein, werden die für diese Ergeb-
nisgruppe zu nutzenden Listenplätze durch Los zuge-
wiesen.

(2) Zur Ermittlung des Rangplatzes für die Vorleistungen 
werden der Punktwert für die Abiturdurchschnittsnote 
mit 30 Prozent, der Punktwert für den Studierfähigkeits-

test mit 30 Prozent und der Punktwert für Tätigkeitszei-
ten gemäß Absatz 5 mit 40 Prozent gewichtet. Die einzel-
nen Punktwerte berechnen sich nach den Absätzen 3 bis 
5. Bei gleichem Gesamtpunktwert wird der mittlere 
Rangplatz der für diese Ergebnisgruppe zu nutzenden 
Rangplätze zugewiesen, Nachkommastellen bleiben 
dabei außer Acht.

(3) Der Punktwert für die Durchschnittsnote gemäß § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Landarztgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird ermittelt, indem diese von dem 
Wert 4,0 subtrahiert und das Ergebnis durch den Wert 3 
dividiert wird. Für die Ermittlung der Durchschnittsnote 
gilt die Anlage 2 der Vergabeverordnung NRW vom 15. 
Mai 2008 (GV. NRW. S. 198) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(4) Der Punktwert für den fachspezifi schen Studierfä-
higkeitstest gemäß §  6 Absatz  4 wird berechnet, indem 
von dem im TMS erzielten Testwert (Standardwert) 70 
abgezogen und das Ergebnis durch 60 geteilt wird. Test-
werte, die den unteren Grenzwert von 70 unterschreiten 
oder den oberen Grenzwert von 130 überschreiten, wer-
den durch den jeweils nächstliegenden Grenzwert er-
setzt.

(5) Der Punktwert für Zeiten der einschlägigen Berufs-
ausbildung, Berufstätigkeit oder praktischen Tätigkeit 
gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Landarztgeset-
zes Nordrhein-Westfalen wird ermittelt, indem die Zahl 
der in der Ausbildung oder im Beruf nachgewiesenen 
Monate durch 48 geteilt wird. Berücksichtigt werden 
maximal 48 Monate und nur human- und zahnmedizini-
sche, therapeutische sowie pfl egerische Berufe gemäß der 
Anlage zu dieser Verordnung. Kalendermonate, die nicht 
vollständig mit anerkannten Zeiten einer berufl ichen Tä-
tigkeit belegt sind, werden berücksichtigt.

(6) Zur Teilnahme am Auswahlgespräch gemäß §  5 Ab-
satz  2 Satz  1 Nummer  4 des Landarztgesetzes Nord-
rhein-Westfalen werden doppelt so viele Bewerberinnen 
und Bewerber zugelassen wie gemäß § 6 Absatz 2 auszu-
wählen sind. Die Zulassung richtet sich nach dem Rang-
platz für die Vorleistungen. Nehmen mehr Bewerberin-
nen und Bewerber den letzten zu berücksichtigenden 
Rangplatz ein als für das Gespräch zugelassen werden 
können, so entscheidet unter ihnen das Los. Liegt der 
rechnerische Wert ihres Rangplatzes für die Vorleistun-
gen über der Zahl der Zulassungen, so wird ihnen für 
das weitere Verfahren diese als Rangplatz für die Vorleis-
tungen zugewiesen. 

(7) Das Auswahlgespräch besteht aus kurzen Interviews 
und Szenarien (Stationen), die von Jurorinnen oder Juro-
ren bewertet werden. Die Jurorinnen und Juroren sind 
für die standardisierte Bewertung der einzelnen Statio-
nen zu schulen. Die Einzelheiten des Verfahrens und sei-
ner Bewertung legt die zuständige Stelle vorab im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für das jeweilige Aus-
wahlverfahren auf Grundlage einer wissenschaftlich 
fundierten Konzeption fest, die auch die Qualitätsstan-
dards berufsbezogener Eignungsdiagnostik berücksich-
tigt, die Festlegungen sind zu veröffentlichen. 

(8) Die zuständige Stelle beruft die Jurorinnen und Ju-
roren im Einvernehmen mit dem Ministerium. Die Beru-
fenen müssen über die erforderliche, in der Regel ärztli-
che oder psychologische Sachkunde für die Mitwirkung 
im Auswahlverfahren verfügen. Die Berufung ist ver-
traulich zu behandeln. Sie erfolgt für das jeweilige Aus-
wahlverfahren und kann wiederholt ausgesprochen wer-
den. Im Einvernehmen mit dem Ministerium kann die 
Berufung aus wichtigem Grund widerrufen oder eine be-
rufene Person von einem Auswahlverfahren ganz oder 
teilweise ausgeschlossen werden. Für die Beteiligung am 
Auswahlverfahren wird eine angemessene Aufwandsent-
schädigung geleistet. Reisekosten werden nach Maßgabe 
des Landesreisekostengesetzes vom 16. Dezember 1998 
(GV. NRW. S.  738) in der jeweils geltenden Fassung er-
setzt. Die Auswahlgespräche sind nicht öffentlich. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Stelle und 
des Ministeriums sind berechtigt, an den Prüfungen teil-
zunehmen. 

(9) Die Bewertungen der Stationen des Auswahlge-
sprächs erfolgen auf einer für alle Stationen gleichen 
Punkteskala (Stationspunkte). Der Rangplatz einer Be-
werberin oder eines Bewerbers für das Auswahlgespräch 
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richtet sich nach der erzielten Summe der Stations-
punkte. Stimmen Bewerberinnen und Bewerber in ihrem 
Gesamtpunktwert überein, wird ihnen der mittlere 
Rangplatz der für diese Ergebnisgruppe zu nutzenden 
Rangplätze zugewiesen, Nachkommastellen bleiben 
dabei außer Acht.

§ 8
Zuteilung der Studienplätze

(1) Die Zuordnung der nach § 7 Absatz 1 ausgewählten 
Bewerberinnen und Bewerber zu den einzelnen Studien-
orten richtet sich nach den im Zulassungsantrag in einer 
Reihenfolge benannten Studienortwünschen. Beginnend 
mit den an erster Stelle genannten Studienorten werden 
in jeder Zuteilungsrunde nur die Wünsche mit demsel-
ben Platz in der Reihenfolge berücksichtigt. Stehen in 
einer Zuteilungsrunde an einem Studienort weniger 
 Studienplätze zur Verfügung als für die Erfüllung der 
Studienortwünsche erforderlich wären, entscheidet die 
zuständige Stelle im Losverfahren. Ausgewählte Bewer-
berinnen und Bewerber, die keine oder keine noch zu er-
füllenden Wünsche angegeben haben, werden in aufstei-
gender Folge ihrer Listenplätze den noch verfügbaren 
Studienorten zugelost. 

(2) Die zuständige Stelle übermittelt die nach §  7 Ab-
satz 1 geordnete Liste der Bewerberinnen und Bewerber 
mit den gemäß Absatz  1 zugeordneten Studienplätzen 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli, für das Sommer-
semester bis zum 15. Januar an die Stiftung für Hoch-
schulzulassung. Alle anderen Bewerberinnen und Bewer-
ber erhalten von der zuständigen Stelle einen auf die 
Auswahl in ihrem Verfahren beschränkten Ablehnungs-
bescheid.

(3) Die Stiftung für Hochschulzulassung erteilt den 
gemäß Absatz  2 benannten Bewerberinnen und Bewer-
bern einen Zulassungsbescheid.

§ 9
Weitere Verpfl ichtungen

(1) Das Studium soll in der Regelstudienzeit absolviert 
werden.

(2) Die nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Verpfl ichteten informie-
ren die zuständige Stelle unverzüglich über die Auf-
nahme des Studiums, der Weiterbildung gemäß §  4 
 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 sowie der Tätigkeit gemäß 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und weisen jeweils zum 
1. November eines Jahres die unterbrechungsfreie Erfül-
lung der jeweiligen Verpfl ichtung für die vorangegange-
nen Monate Oktober bis September nach. Jede Änderung 
der Wohnanschrift und des Familiennamens sind der zu-
ständigen Stelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die zuständige Stelle bestimmt die Unterlagen, mit 
denen die Nachweise nach Absatz  2 zu führen sind, 
sowie deren Form.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. Februar 2019

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft 

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r
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Anlage zu § 7 Absatz 5 Satz 2 

Berücksichtigung einschlägiger Berufsausbildung, Berufstätigkeit oder praktischer 
Tätigkeit 

Berücksichtigt werden aus der Klassifikation der Berufe 2010 - Band 1: Systematischer und 
alphabetischer Teil mit Erläuterungen, herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit, 
Erstellungsdatum März 2011, veröffentlicht im Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit, 
die in den nachfolgend genannten Berufsuntergruppen aufgeführten Berufe, wenn deren 
Regelausbildungs- oder studienzeit mindestens 24 Monate beträgt und deren sachgerechte 
Ausübung mindestens fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten (Anforderungsniveau 2 der 
Klassifikation der Berufe 2010 - Band 1) voraussetzt: 

8110 und 8118 Medizinische Fachangestellte  

8111 Zahnmedizinische Fachangestellte 

8112 Podologen/Podologinnen 

8113 Orthoptisten/Orthoptistinnen 

8121 Medizinisch-technische Berufe im Laboratorium 

8122 Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik 

8123 Medizinisch-technische Berufe in der Radiologie 

8130 und 8138 Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege 

8131 Berufe in der Fachkrankenpflege

8132 Berufe in der Fachkinderkrankenpflege 

8133 Berufe in der operations-/medizintechnischen Assistenz 

8134 Berufe im Rettungsdienst 

8135 Berufe in der Geburtshilfe und Entbindungspflege 

8161 Berufe in der nicht klinischen Psychologie 

8162 Berufe in der klinischen Psychologie 

8163 Berufe in der nicht ärztlichen Psychotherapie

8171 Berufe in der Physiotherapie 

8172 Berufe in der Ergotherapie 

8173 Berufe in der Sprachtherapie 

8174 Berufe in der Musik- und Kunsttherapie 

8175 Berufe in der Heilkunde und Homöopathie 

8176 Berufe in der Diät- und Ernährungstherapie 

– GV. NRW. 2019 S. 122
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232

Verordnung
zur Übertragung von Befugnissen

auf das Deutsche Institut für Bautechnik
(DIBt-Übertragungsverordnung – DIBt-ÜtVO)

Vom 19. Februar 2019

§ 1
Übertragung von Befugnissen

Dem Deutschen Institut für Bautechnik werden folgende 
Befugnisse übertragen:

1.  die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifi zierungsstellen nach § 25 Absatz 1 der Landesbau-
ordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in 
der jeweils geltenden Fassung,

2.  die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifi zierungsstellen nach §  7 Absatz  1 der Verordnung 
über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Gerä-
ten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 
(BGBl. I S. 796), die zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2449) geändert 
worden ist, und

3.  der Widerruf, die Rücknahme und die nachträgliche 
Änderung bereits erteilter Anerkennungen.

§ 2
Beteiligung oberster Landesbehörden

(1) Wenn im Fall von Befugnissen nach § 1 Aufgaben im 
Zuständigkeitsbereich der obersten Bauaufsichtsbehörde 
betroffen sind, erteilt das Deutsche Institut für Bautech-
nik die Anerkennungen im Einvernehmen mit dieser.

(2) Sind von einem Antrag auf Anerkennung nach §  1 
Aufgaben berührt, die ganz oder teilweise in den Zustän-
digkeitsbereich anderer oberster Landesbehörden fallen, 
so erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik die Aner-
kennung im Einvernehmen mit diesen obersten Landes-
behörden.

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die DIBt-Übertragungsverord-
nung vom 4. November 2014 (GV. NRW. S. 716), die durch 
Verordnung vom 19. Juni 2018 (GV. NRW. S.  314) geän-
dert worden ist, außer Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

1.  von der Landesregierung auf Grund des § 5 Absatz 3 
Satz  1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S.  421), der zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geän-
dert worden ist, insoweit nach Anhörung des fachlich 
zuständigen Ausschusses des Landtags, in Verbindung 
mit § 7 Absatz 1 der Verordnung über das Inverkehr-
bringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bau-
produktengesetz vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 796),

2.  vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung auf Grund des § 87 Absatz 5 und 9 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 421) nach Anhörung des fachlich zuständigen Aus-
schusses des Landtags.

Düsseldorf, den 19. Februar 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2019 S. 126

77

Änderung
der Satzung für den Ruhrverband

Vom 7. Dezember 2018

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 10 Ab-
satz 1, 11 und 14 Absatz 1 des Gesetzes über den Ruhr-
verband (Ruhrverbandsgesetz – RuhrVG) vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S.  178), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserver-
bandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
S.  539), am 7. Dezember 2018 beschlossen, die Satzung 
für den Ruhrverband in der Neufassung vom 13. Februar 
2004 (GV. NRW. S. 110), zuletzt geändert durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 1. Dezember 2017 (GV.
NRW. 2018 S. 187), wie folgt zu ändern:

1.  § 24 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  (3) In den Übersichten gemäß §  3 Absatz  2 und 3 
RuhrVG sind die Unternehmen darzustellen, an wel-
chen sich die Wasserentnehmer zu beteiligen haben 
(§  26 Absatz  4 Satz  2 RuhrVG). Das Verhältnis der 
sich daraus ergebenden Kosten zu den Kosten, die 
dem Verband insgesamt aus der Erfüllung der ihm in 
§ 2 Absatz 1 Nummern 6 bis 8 RuhrVG übertragenen 
Aufgaben erwachsen, bestimmt den Anteil der Was-
serentnehmer an den allgemeinen Reinhaltungsbei-
trägen; dieser Kostenanteil beträgt ab dem Wirt-
schaftsjahr 2020 4,5 Prozent und verbleibt auf diesem 
Niveau, bis eine Änderung der seiner Ermittlung zu 
Grunde liegenden Faktoren eine Anpassung erfordert.

2.  Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des RuhrVG gegen die 
Änderung der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29. Januar 2019 – 
IV-1-072 070 03 – gemäß § 11 Absatz 2 RuhrVG geneh-
migte Satzungsänderung sowie der Hinweis gemäß § 11 
Absatz  5 RuhrVG wird hiermit gemäß §  11 Absatz  4 
RuhrVG bekannt gemacht.

Essen, 6. Februar 2018

Der Vorsitzende des Vorstandes

F r e c e

– GV. NRW. 2019 S. 126

77

Änderung
der Satzung für den Ruhrverband

Vom 7. Dezember 2018

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 10 Ab-
satz 1, 11 und 14 Absatz 1 des Gesetzes über den Ruhr-
verband (Ruhrverbandsgesetz – RuhrVG) vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S.  178), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserver-
bandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
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S.  539), am 7. Dezember 2018 beschlossen, die Satzung 
für den Ruhrverband in der Neufassung vom 13. Februar 
2004 (GV. NRW. S. 110), zuletzt geändert durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 1. Dezember 2017 (GV.
NRW. 2018 S. 187), wie folgt zu ändern:

1.  In § 20 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

 § 20
 Entnahmebeiträge

 (zu § 26 Absatz 3 RuhrVG)

2.  § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  (1) 1Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Absatz 3 
RuhrVG (Entnahmebeiträge) setzen sich zusammen 
aus einem BeitragsanteilMenge und einem Beitrags-
anteilSystem. 2Der BeitragsanteilMenge bestimmt sich 
nach den von einem Mitglied im Erhebungszeitraum 
entnommenen Wassermengen der in den Absätzen 3 
bis 5 geregelten Entnahmeklassen. 3Der Beitrags-
anteilSystem bestimmt sich aus dem Mittel der in den 
Jahren 2003 bis 2005 veranlagten Wassermengen; et-
waige Zusatzwassermengen, für die Sonderbeiträge 
gemäß § 20a erhoben werden, bleiben hierbei außer 
Betracht.

3.  In § 20 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt:

  (2) 1Hat ein Mitglied oder dessen Rechtsvorgänger 
im Zeitraum 2003 bis 2005 kein Wasser oder weniger 
als 30 000 m3/a Wasser entnommen, wird bis zum 
Vorliegen von drei aufeinanderfolgenden Veranla-
gungsjahren der BeitragsanteilSystem auf Grundlage 
der für den BeitragsanteilMenge maßgeblichen Wasser-
mengen festgesetzt; danach bestimmt sich der Bei-
tragsanteilSystem aus dem Mittel der in den ersten drei 
Veranlagungsjahren veranlagten Wassermengen. 
2Hierbei zählen nur Veranlagungsjahre, in denen im 
Erhebungszeitraum ganzjährig Entnahmen stattge-
funden haben.

4.  In § 20 werden die Absätze 2 bis 6 zu den Absätzen 3 
bis 7.

5.  In § 20 Absatz 3 wird die Zahl „100“ durch „67“ er-
setzt.

6.  In §  20 Absatz  5 wird die Zahl „10“ durch „8“ er-
setzt.

7.  § 24 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  (4) 1Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Absatz 4 
Satz 2 RuhrVG (Reinhalteanteil) setzen sich zusam-
men aus einem BeitragsanteilMenge und einem Bei-
tragsanteilSystem. 2Der BeitragsanteilMenge bestimmt 
sich nach den von einem Mitglied im Erhebungszeit-
raum entnommenen Wassermengen der jeweiligen 
Entnahmeklassen. 3Der BeitragsanteilSystem bestimmt 
sich aus dem Mittel der in den Jahren 2003 bis 2005 
veranlagten Wassermengen; etwaige Zusatz-
wassermengen, für die Sonderbeiträge gemäß §  20a 
erhoben werden, bleiben hierbei außer Betracht. 4Bei 
der Verteilung der Beiträge auf die Wasserentnehmer 
haben die Entnehmer von A-Wasser von 100 % und 
die Entnehmer von B-Wasser von 77 % der Entnah-
memengegesamt Beiträge zu zahlen. 5Bei Entnahme von 
C1-Wasser haben die Wasserentnehmer von 23 % und 
bei der Entnahme von C2-Wasser von 7 % der zu dem 
jeweiligen Zweck angefallenen Entnahmemengegesamt 
Beiträge zu zahlen. 6Pumpspeicherwerke zahlen für 
das zu Pumpspeicherzwecken entnommene Wasser 
keinen Beitrag. 7Wird Wasser an einer Stelle entnom-
men, oberhalb derer der Verband keine Abwasserbe-
handlungsanlage betreibt, ist die Hälfte des Beitrags 
zu zahlen. 8Die Regelungen in §  20 Absatz  2 gelten 
entsprechend.

8.  In §  28b werden in der Überschrift die Worte „und 
ihre Teilnahme einschränkender“ gestrichen.

9.  § 28b Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  (1) 1Wasserentnehmer gemäß §  6 Absatz  1 Satz  1 
Nr.  3 RuhrVG, deren Entnahmemenge im Verbands-
gebiet in einem Kalenderjahr auf 30 000 m3 oder we-
niger absinkt (Ausscheiden aus dem Verband), wer-
den auf der Grundlage des §  25 Absatz  4 RuhrVG 

nach Maßgabe der Regelungen dieses Absatzes für 
die Zeit nach ihrem Ausscheiden weiter zu Ent-
nahmebeiträgen veranlagt, wenn ihr Entnahmebei-
trag ohne Berücksichtigung des Reinhalteanteils 
nach § 26 Absatz 4 Satz 2 RuhrVG im Mittel der Ver-
anlagungsjahre 2003 bis 2005 den Betrag von 
23 000 € erreicht hat (nachwirkende Beiträge für das 
Ausscheiden). 2Für den nachwirkenden Entnahme-
beitrag werden die Wassermengen veranlagt, für die 
das Mitglied vor seinem Ausscheiden den Beitrags-
anteilSystem zu entrichten hatte; daneben fi ndet eine 
Veranlagung zu einem BeitragsanteilMenge nicht statt. 
3Ein Reinhaltebeitrag nach §  26 Absatz  4 Satz  2 
RuhrVG wird vom ausgeschiedenen Mitglied nicht 
weiter erhoben. 4Die nachwirkende Beitragspfl icht 
gilt jeweils für 30 Jahre. 5Wird das Talsperrensystem 
des Verbandes durch Entnahmen verbleibender oder 
neu hinzutretender Mitglieder mindestens im glei-
chen Maße genutzt wie zuvor durch das ausgeschie-
dene Mitglied, ist von der Heranziehung zu nachwir-
kenden Beiträgen abzusehen; die Darlegungslast 
hierfür obliegt dem ausgeschiedenen Mitglied. 6Tritt 
ein ausgeschiedenes Mitglied wieder in den Verband 
ein, endet die nachwirkende Beitragsveranlagung; 
bei erneutem Ausscheiden aus dem Verband wird sie 
fortgesetzt. 7Auf Antrag des ausgeschiedenen Mit-
glieds werden die nachwirkenden Beiträge nach der 
durchschnittlichen Preissteigerungsrate im Finanz-
plan des zum Zeitpunkt des Ausscheidens aktuellen 
Wirtschaftsplans dynamisiert und unter Anwendung 
der Abzinsungssätze der Deutschen Bundesbank für 
einen siebenjährigen Durchschnittszeitraum gemäß 
den Vorgaben des § 253 Absatz 2 HGB kapitalisiert; 
dieser Betrag wird als Einmalzahlung festgesetzt. 8In 
gleicher Weise kann der Verband auch ohne Antrag-
stellung durch das ausgeschiedene Mitglied vorge-
hen, um fi nanziellen Schaden von der Genossen-
schaft abzuwenden. 9Die Antragstellung durch das 
ausgeschiedene Mitglied hat vor der erstmaligen 
Festsetzung eines nachwirkenden Beitrags zu erfol-
gen; gleiches gilt auch für die Option des Verbands.

10.  In § 28b wird Absatz 2 gestrichen.

11.  In §  28b werden die Absätze 3 bis 5 zu den Absät-
zen 2 bis 4.

12.  § 28b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  (3) Führt die Anwendung der Regelungen in den Ab-
sätzen 1 und 2 im Einzelfall zu unbilligen Härten, so 
kann auf Antrag von der nachwirkenden Veranla-
gung ganz oder teilweise im Wege des Billigkeitser-
lasses abgesehen werden.

13.  § 28b Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  (4) Wasserentnehmer, die vor dem 01.01.2020 aus 
dem Verband ausgeschieden sind, werden nach Maß-
gabe der bis dahin geltenden Vorschriften, jedoch 
längstens bis zum 31.12.2035 weiter nachwirkend 
veranlagt. Grundlage ist in diesen Fällen der Ein-
heitssatz des Jahres 2019, der ab dem Jahr 2020 jähr-
lich mit der Preissteigerungsrate des aktuellen Wirt-
schaftsplans inklusive Zinseszins dynamisiert wird.

14.  Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des RuhrVG gegen die 
Änderung der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
 dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29. Januar 2019 – 
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IV-1-072 070 03 – gemäß § 11 Absatz 2 RuhrVG geneh-
migte Satzungsänderung sowie der Hinweis gemäß § 11 
Absatz  5 RuhrVG wird hiermit gemäß §  11 Absatz  4 
RuhrVG bekannt gemacht.

Essen, 6. Februar 2018

Der Vorsitzende des Vorstandes

F r e c e

– GV. NRW. 2019 S. 126

7820 

Verordnung
über besondere Anforderungen an die Düngung

(Landesdüngeverordnung – LDüngVO)
Vom 19. Februar 2019

Auf Grund des § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Absatz 5 
Nummer  1 und Absatz  6 Nummer  1 der Düngeverord-
nung vom 26. Mai 2017 (BGBl.  I S.  1305) verordnet die 
Landesregierung:

§ 1
Geltungsbereich

Die Verordnung regelt 

1.  die verbindliche Einteilung der landwirtschaftlichen 
Flächen in Nordrhein-Westfalen in 

 a)  Gebiete von Grundwasserkörpern im schlechten 
chemischen Zustand nach §  7 der Grundwasser-
verordnung vom 9. November 2010 (BGBl.  I 
S.  1513), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
4. August 2016 (BGBl. I S. 1972) geändert worden 
ist, auf Grund einer Überschreitung des in An-
lage  2 der Grundwasserverordnung enthaltenen 
Schwellenwerts für Nitrat und 

 b)  Gebiete von Grundwasserkörpern mit steigendem 
Trend von Nitrat nach §  10 der Grundwasser-
verordnung in der am 4. August 2016 geltenden 
Fassung und einer Nitratkonzentration von min-
destens drei Vierteln des in Anlage 2 der Grund-
wasserverordnung enthaltenen Schwellenwertes 
für Nitrat (nitratbelastete Gebiete),

2.  weitergehende Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis beim Düngen für nitratbelastete Gebiete nach 
Nummer 1,

3.  abweichende Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis beim Düngen für nicht nitratbelastete Gebiete 
und

4.  abweichende Vorlage-, Melde- oder Mitteilungspfl ich-
ten für Nährstoffvergleiche.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne der §§ 3, 4 und 5 ist ein Schlag eine einheitlich 
bewirtschaftete, räumlich zusammenhängende und mit 
der gleichen Pfl anzenart oder mit Pfl anzenarten mit ver-
gleichbaren Nährstoffansprüchen bewachsene oder zur 
Bestellung vorgesehene landwirtschaftliche Fläche.

§ 3
Bestimmung von nitratbelasteten Gebieten

Nitratbelastete Gebiete nach §  1 sind die im nord-
rhein-westfälischen „Bewirtschaftungsplan 2016 – 2021 
für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, 
Weser, Ems und Maas“ (siehe Bekanntmachung des 
 Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz vom 17. Dezember 2015, 
MBl. NRW. S.  836) ausgewiesenen Grundwasserkörper 
im schlechten chemischen Zustand aufgrund einer Über-

schreitung des Schwellenwerts für Nitrat sowie Grund-
wasserkörper im guten chemischen Zustand, die einen 
steigenden Trend der Nitratbelastung aufweisen. Die Ge-
biete werden in der Karte zur Bewertung des chemischen 
Zustands der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat 
dargestellt und sind in digitaler Form im Internet unter 
der Adresse „http://www.elwasweb.nrw.de“ einsehbar.

§ 4
Bestimmung von nitratbelasteten Schlägen

Ein Schlag gilt als nitratbelastet, wenn er überwiegend 
oder vollständig in einem nach § 3 als nitratbelastet aus-
gewiesenem Gebiet liegt. 

§ 5
Abweichende Anforderungen auf 

nitratbelasteten Schlägen

Die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber haben 
auf den Schlägen, die nitratbelastet im Sinne des §  4 
sind, folgende Anforderungen zu beachten: 

1.  Abweichend von §  3 Absatz  4 Satz  1 der Düngever-
ordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305) darf das 
Aufbringen von Wirtschaftsdüngern sowie von organi-
schen und organisch-mineralischen Düngemitteln, bei 
denen es sich um Gärrückstände aus dem Betrieb 
einer Biogasanlage handelt, nur erfolgen, wenn vor 
dem Aufbringen ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, 
verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und 
Gesamtphosphat auf der Grundlage wissenschaftlich 
anerkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder 
in dessen Auftrag festgestellt worden sind,

2.  abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 1 der Düngeverord-
nung sind die dort genannten Düngemittel bei der 
Aufbringung auf unbestelltes Ackerland unverzüglich, 
jedoch spätestens innerhalb von einer Stunde nach 
Beginn des Aufbringens einzuarbeiten, §  6 Absatz  1 
Satz  2, 3 und 4 der Düngeverordnung bleiben unbe-
rührt,

3.  abweichend von §  6 Absatz  8 Satz  1 Nummer  2 der 
Düngeverordnung dürfen Düngemittel mit einem we-
sentlichen Gehalt an Stickstoff nach § 2 Nummer 11 
der Düngeverordnung auf den dort genannten Flä-
chen in der Zeit vom 15. Oktober bis zum Ablauf des 
31. Januar nicht aufgebracht werden.

§ 6
Abweichende Anforderungen auf 
nicht nitratbelasteten Schlägen

Für Betriebe, deren Schläge ausschließlich nicht nitrat-
belastet im Sinne des § 4 sind, gilt abweichend von § 8 
Absatz 6 Nummer 4 der Düngeverordnung, auch in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 und § 10 Absatz 1 Satz 4 
der Düngeverordnung, dass sie von den Vorgaben nach 
§  3 Absatz  2 Satz  1, §  8 Absatz  1 und §  10 Absatz  1 
Satz  1 bis 3 der Düngeverordnung ausgenommen sind, 
wenn sie

1.  abzüglich von Flächen nach § 8 Absatz 6 Nummer 1 
und 2 der Düngeverordnung weniger als 30  Hektar 
landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaften,

2.  höchstens 3 Hektar Gemüse, Hopfen, Wein oder Erd-
beeren anbauen,

3.  einen jährlichen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdün-
gern tierischer Herkunft von nicht mehr als 110 Kilo-
gramm Gesamtstickstoff je Hektar aufweisen und

4.  keine außerhalb des Betriebes anfallenden Wirt-
schaftsdünger sowie organischen und organisch-mi-
neralischen Düngemittel, bei denen es sich um Gär-
rückstände aus dem Betrieb einer Biogasanlage han-
delt, übernehmen und aufbringen.

§ 7
Vorlage-, Melde- oder Mitteilungspfl ichten 

für Nährstoffvergleiche

Abweichend von § 9 Absatz 1 der Düngeverordnung hat 
die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber der für 
den Vollzug der Düngeverordnung zuständigen Behörde 
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bis zum 31. März für das jeweils vorangegangene Jahr 
die betrieblichen Nährstoffvergleiche nach § 8 Absatz 1 
der Düngeverordnung elektronisch durch Eingabe in die 
von der zuständigen Behörde hierfür erstellte Daten-
bank zu übermitteln. Die Meldepfl icht ist erstmalig zum 
31. März 2022 für das vorangegangene Jahr zu erfüllen.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach §  14 Absatz  2 Nummer  1 Buch-
stabe a, b und c des Düngegesetzes vom 9. Januar 2009 
(BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Mai 2017 (BGBl.  I S. 1068) geändert wor-
den ist, handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  einen in § 5 Nummer 1 oder 3 genannten Stoff entge-
gen den dort genannten Vorgaben aufbringt, 

2.  entgegen §  5 Nummer  2 ein dort genanntes Dünge-
mittel nicht rechtzeitig einarbeitet oder

3.  entgegen §  7 seine Nährstoffvergleiche nicht recht-
zeitig übermittelt.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 3 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2028 außer Kraft. 

Abweichend von Satz 1 tritt § 5 Nummer 1 zum 1. Au-
gust 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Februar 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 128

7831

Einundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der 

Tierseuchenbekämpfungsverordnung
Vom 11. Februar 2019

Auf Grund des §  27 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz vom 2. September 2008 
(GV. NRW. S.  12), der durch Gesetz vom 9. Dezember 
2014 (GV. NRW. S.  885) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem Verwal-
tungsrat der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Tierseuchenbekämpfungsverordnung vom 3. Juli 
1986 (GV. NRW. S.  545), die zuletzt durch Verordnung 
vom 31. August 2018 (GV. NRW. S. 541) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „und Sammelstellen“ 
gestrichen.

 b)  Folgende Sätze werden angefügt: 

   „Bei Sammelstellen ist für die Höhe des Jahres-
beitrages der am 1. Januar des Beitragsjahres 

(Stichtag) vorhandene Bestand an Pferden, Rin-
dern, Schweinen, Schafen und Ziegen maßgebend. 
Ist eine Nachmeldung nach Absatz 4 erforderlich, 
gilt der Tierbestand am 15. Februar des Beitrags-
jahres.“

2.  § 1a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In dem Wortlaut vor Nummer  1 wird die Angabe 
„2018“ durch die Angabe „2019“ ersetzt.

 b)  In Nummer  2 Buchstabe b wird die Angabe 
„2,05  €“ durch die Angabe „3,27  €“ und die An-
gabe „2,95 €“ durch die Angabe „1,73 €“ ersetzt.

 c)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

   „3. Schweine:

  a)  1 bis 66 Tiere, je Bestand = 10,00 €

  b)  67 und mehr Tiere, je Tier = 0,15 €, davon entfal-
len 0,02 € auf Entschädigungen und 0,13 € auf 
Beihilfen

  c)  Saugferkel sind beitragsfrei“.

 d)  Die Nummern 5 und 6 werden wie folgt gefasst:

  „5. Ziegen:

  a)  1 bis 10 Tiere, je Bestand = 10,00 €

  b)  11 und mehr Tiere, je Tier = 1,00 €, davon entfal-
len 0,37 € auf Entschädigungen und 0,63 € auf 
Beihilfen

  6. Bienen:

  a)  1 bis 10 Völker = 10,00 €

  b)  11 und mehr Völker, je Volk = 1,00 €, davon ent-
fallen 0,36  € auf Entschädigungen und 0,64  € 
auf Beihilfen“.

 e)  Nach Nummer  8 Buchstabe k wird folgender 
Satz 2 eingefügt:

   „Die unter Nummer 8 genannten Beiträge entfal-
len zu 100 Prozent auf Entschädigungen.“

3.  Nach § 1a wird folgender § 1b eingefügt:

 „§ 1b
 Beitragsbonus

  (1) Bei Schweinen wird für Bestände mit 84 und mehr 
Tieren ein Bonus von 20 Prozent auf den Gesamtbei-
trag für Schweine gewährt, wenn der Tierbesitzer sich 
verpfl ichtet, eine der folgenden Bedingungen im Bei-
tragsjahr einzuhalten:

  1. Geschlossene Systeme 
Alle Schweine werden in einem geschlossenen System 
gehalten, wobei keine Schweine von außerhalb in den 
Betrieb verbracht werden, ausgenommen Zucht-
schweine, die ausschließlich und direkt aus anerkann-
ten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden oder 
von Betrieben, die mit den anerkannten Zuchtunter-
nehmen oder Zuchtverbänden in Fragen der Hygiene 
vergleichbar sind, bezogen werden.

  2. Zuchtbetriebe 
Der Bezug von Zuchtschweinen erfolgt ausschließlich 
und direkt von anerkannten Zuchtunternehmen oder 
Zuchtverbänden oder von Betrieben, die mit aner-
kannten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden in 
Fragen der Hygiene vergleichbar sind.

  3. Mastbetriebe 
Der Bezug aller im Beitragsjahr eingestallten Nutz-
schweine erfolgt ausschließlich und direkt aus insge-
samt höchstens drei Schweinebeständen (auch Sys-
temferkel- und spezialisierte Ferkelaufzuchtbetriebe). 
Die eingestallten Nutzschweine dürfen, insbesondere 
auch beim Transport, keinen Kontakt mit Schweinen 
anderer Bestände gehabt haben.

  4. Kombinierte Zucht- und Mastbetriebe 
Für den Zuchtbestand wird die Bedingung nach Num-
mer  2 und für den Mastbestand nach Nummer  3 er-
füllt.

  (2) Die Verpfl ichtungserklärung muss bis zum 31. Ja-
nuar des Beitragsjahres bei der Tierseuchenkasse ein-
gegangen sein. Verspätet abgegebene Verpfl ichtungen 
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bleiben unberücksichtigt. Im Schadensfall ist die Ein-
haltung der Verpfl ichtung durch Vorlage von Doku-
menten nachzuweisen. Hinsichtlich der Verpfl ichtung 
nach Absatz  1 Nummer  3, beim Transport keinen 
Kontakt mit Schweinen aus anderen Beständen zuzu-
lassen, genügt als Nachweis die Vorlage einer entspre-
chenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Trans-
porteur.

  (3) Die Vergleichbarkeit in Fragen der Hygiene nach 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 wird von dem Tiergesund-
heitsdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein- 
Westfalen auf Antrag festgestellt. Anträge auf Ver-
gleichbarkeit sind bis zum 1. Dezember des dem Bei-
tragsjahr vorhergehenden Jahres bei dieser Stelle 
einzureichen.“

4.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 3 wird die Angabe „9,00 €“ durch die 
Angabe „8,00 €“ ersetzt.

 b)  In Nummer 5 wird die Angabe „7,00 €“ durch die 
Angabe „6,00 €“ ersetzt.

 c)  In Nummer 7 wird die Angabe „5,00 €“ durch die 
Angabe „4,00 €“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

Düsseldorf, den 11. Februar 2019

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 129

16. Änderung
des Regionalplans Münsterland

auf dem Gebiet der Gemeinde Ascheberg
Vom 12. Februar 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 24. September 2018 die 16. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungs-
bezirk Münster, Veränderungen von Allgemeinen Sied-
lungsbereichen (ASB) und Bereichen für gewerblich und 

industrielle Nutzungen (GIB) auf dem Gebiet der Ge-
meinde Ascheberg, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 12. Oktober 2018 – Akten-
zeichen: 32.01.02.01-Msl/16 – gemäß §  19 Absatz  6 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel  2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Coesfeld und der Gemeinde 
Ascheberg zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 16. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 12. Februar 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 130
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